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„§ 13
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) Kontrollmaßnahmen gemäß § 5 Ab

sätze 1 und 2 verhindert oder erschwert
b) die Durchführung von Bekämpfungs

arbeiten verhindert oder erschwert
c) als Verantwortlicher für das Grund

stück die Durchführung von Bekämpfungs
arbeiten, die gemäß § 4 Abs. 4 verfügt 
wurden, nach Ablauf der Beschwerdefrist 
oder im Falle der Einlegung der Be
schwerde nach endgültiger Entscheidung 
verhindert oder erschwert

d) eine Anzeige, zu der er nach § 5 
Abs. 4 verpflichtet ist, nicht oder nicht 
rechtzeitig erstattet
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Wer vorsätzlich oder fahrlässig als 
Leiter eines Schädlingsbekämpfungsbetrie
bes

a) Schädlingsbekämpfungsarbeiten, zu 
deren Durchführung er gemäß § 4 Absätze 2 
bis 4 verpflichtet ist, nicht oder nicht ord
nungsgemäß durchführt oder durchführen 
läßt

b) ein nicht zugelassenes Schädlingsbe
kämpfungsmittel in den Verkehr bringt, be
nutzt oder benutzen läßt

c) ein nicht zugelassenes Schädlingsbe
kämpfungsverfahren anwendet oder an
wenden läßt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(3) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt den Leitern der für 
die staatliche Leitung des Gesundheits- und 
Sozialwesens in den Kreisen oder Bezirken 
verantwortlichen Organe sowie den Leitern 
der Kreis- und Bezirks-Hygieneinspektio
nen.

(4) Bei geringfügigen Zuwiderhandlun
gen gemäß Absätzen 1 und 2 sind die dazu 
ermächtigten Mitarbeiter der Überwa
chungsorgane befugt, eine Verwarnung mit 
Ordnungsgeld in Höhe von 1, 3, 5 oder 10 M 
auszusprechen.

(5) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
Ordnungswidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

1958

20.
§ 9 der Anordnung vom 7. Februar 1958 

über die Zulassung von privaten Zirkus
sen, Freiluftschauen, Reisevariete-Bühnen, 
Reisekabaretts, Puppenbühnen, Variete- 
marionetten-Bühnen und Schattentheatem 
(GBl. I Nr. 16 S. 214) erhält folgende Fas
sung:

„§9
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) ohne Lizenz oder Erlaubnis Veran

staltungen nach § 1 durchführt oder
b) der Anzeige- oder Rückgabepflicht 

nach § 7 nicht nachkommt
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.

(2) Die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens obliegt nach § 1 Abs. 3 
Buchst, а dem für das Veranstaltungswesen 
zuständigen Stellvertreter des Ministers für 
Kultur, nach § 1 Abs. 3 Buchst, b den für 
das Gebiet der Kultur sachlich zuständigen 
hauptamtlichen Mitgliedern der Räte der 
Bezirke.

(3) Für die Durchführung des Ordnungs
strafverfahrens und den Ausspruch von 
Ordnungsstrafmaßnahmen gilt das Gesetz 
vom 12. Januar 1968 zur Bekämpfung von 
OrdnungsWidrigkeiten — OWG — (GBl. I 
Nr. 3 S. 101).“

21.
§ 13 der Apothekenordnung vom 27. Fe

bruar 1958 (GBl. I Nr. 18 S. 231) erhält fol
gende Fassung:

.,§ 13
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig
a) als Apothekenleiter Auflagen der für 

die staatliche Leitung des Gesundheits- und 
Sozialwesens verantwortlichen Organe zur 
Beseitigung festgestellter Mängel im Apo
thekenbetrieb nicht oder nicht in der fest
gesetzten Frist nachkommt, nachdem die 
Entscheidung unanfechtbar geworden ist

b) als Apothekenleiter oder sachlich tä
tiger Mitarbeiter in der Apotheke den Be
stimmungen der Apothekenbetriebsord
nung zuwiderhandelt oder als Apotheken
leiter eine derartige Zuwiderhandlung dul
det
kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 
10 bis 300 M belegt werden.


